
 

 

 
Prozess der Antragstellung  

für Eingliederungshilfeleistungen  

im Rheinland 

 

Flussdiagramm 



Ablehnung 

Antragstellung auf  

 Leistungen der  

Eingliederungshilfe  

nach SGB XII 

Sozialhilfegrundantrag 

Individueller Hilfeplan 

LVR  

Prüfung  

Liegt eine wesentliche  

Behinderung vor? nein 

ja 

LVR  

Prüfung  

Sind andere Kostenträger  

zuständig? 

(Nachrang der Sozialhilfe) 

LVR 

führt das Antragsverfahren  

stellvertretend  

für den Kostenträger durch. 

Bescheid 



Hilfeplankonferenz  

Entscheidung über Art  

und Umfang der Leistung  

Evtl. Einbeziehung weiterer  

Kostenträger 

(SGB II, V, VI, VIII, XI) 

Der Antragsteller erhält  

einen schriftlichen Bescheid. 

Der Antragsteller sucht sich  

einen Anbieter. 

Bescheid 

Einberufung der  

Hilfeplankonferenz 


